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Norm
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WaffG 1996 §8
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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):Ra 2020/03/0024

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2011/03/0185 E 27. November 2012 RS 1

Stammrechtssatz

§ 8 Abs 6 Wa G 1996 erlegt dem Betro enen eine Mitwirkungsverp ichtung bei der Feststellung der wa enrechtlichen

Verlässlichkeit auf. Ist die Feststellung des für die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes aus Gründen des von der

Überprüfung Betro enen nicht möglich, so folgt aus § 8 Abs 6 erster Satz Wa G 1996 die unwiderlegliche

Rechtsvermutung der wa enrechtlichen Unverlässlichkeit. Mit dieser Bestimmung wird die Mitwirkungsverp ichtung

bei der Feststellung der Verlässlichkeit jedoch nicht uneingeschränkt, sondern "nur in dem von der Sache her

notwendigen Maße" auferlegt. Die Verweigerung einer Mitwirkung an der Feststellung der wa enrechtlichen

Verlässlichkeit ist als berechtigt anzusehen, wenn hiefür ausreichende Gründe vorliegen oder dem Betro enen der

Nachweis gelingt, dass die Anordnung der Mitwirkung den Bestimmungen des § 39 Abs 2 AVG widerstreitet, also

unbegründet erfolgt (Hinweis E vom 8. Juni 2005, 2005/20/0014, mwN).

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2020:RA2020030023.L01

Im RIS seit

18.05.2020

Zuletzt aktualisiert am

18.05.2020

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/39


Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2020/4/2 Ra 2020/03/0023
	JUSLINE Entscheidung


